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Fachautor:

Eine bauliche Veränderung, die einem der 
in § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1-4 WEG aufge-
führten Zwecke dient, ist regelmäßig an-
gemessen. Die Angemessenheit ist nur 
ausnahmsweise aufgrund außergewöhnli-
cher baulicher Gegebenheiten oder eines 
außergewöhnlichen Begehrens zu vernei-
nen, wenn die bauliche Veränderung bei 
der Gesamtheit der Wohnungseigentümer 
zu Nachteilen führt, die bei wertender Be-
trachtung außer Verhältnis zu ihrem Zweck 
stehen. Nachteile, die typischerweise auf-
grund einer privilegierten baulichen Ver-
änderung eintreten, begründen regelmäßig 
nicht deren Unangemessenheit.

BGH, Urteil vom 09.02.2024 - V ZR 244/22   

Der Fall:
Die selbst nicht gehbehinderten Woh-
nungseigentümer wollen auf eigene Kosten 
einen Außenaufzug am Treppenhaus des 
Hinterhauses als Zugang für Menschen 
mit Behinderungen bauen, was abgelehnt 
wurde.

Das Problem:
Stellt die erstrebte Errichtung eines Per-
sonenaufzugs eine angemessene bauliche 
Veränderung im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 
1 WEG dar?

Die Entscheidung des Gerichts:
Eine bauliche Veränderung, die einem der 
in § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 WEG 
aufgeführten Zwecke dient, ist regelmäßig 
angemessen. Die Angemessenheit ist nur 
ausnahmsweise aufgrund außergewöhnli-
cher baulicher Gegebenheiten oder eines 
außergewöhnlichen Begehrens zu vernei-
nen, wenn die bauliche Veränderung bei 
der Gesamtheit der davon betroffenen 

Wohnungseigentümer zu Nachteilen führt, 
die bei wertender Betrachtung außer Ver-
hältnis zu ihrem Zweck stehen. Nachteile, 
die typischerweise aufgrund einer privile-
gierten baulichen Veränderung eintreten, 
begründen regelmäßig nicht deren Unan-
gemessenheit. 

Aus der in § 20 Abs. 2 Satz 1 WEG ent-
haltenen und verfassungsrechtlich unbe-
denklichen Wertentscheidung des Gesetz-
gebers lässt sich ableiten, dass die Versa-
gung einer privilegierten Maßnahme 
aufgrund ihrer Unangemessenheit nur in 
atypischen Ausnahmefällen in Betracht 
kommt. Voraussetzung ist, dass - entgegen 
der typisierenden Betrachtung des Gesetz-
gebers - im konkreten Einzelfall Nachtei-
le aufgrund der baulichen Veränderung 
entstehen, welche deren Vorteile überwie-
gen. Solche Nachteile können sich aus 
außergewöhnlichen baulichen Gegeben-
heiten oder außergewöhnlichen Begehren 
ergeben. 

Typischerweise eintretende Nachteile wie 
erforderliche Eingriffe in die Bausubstanz, 
übliche Nutzungseinschränkungen des 
Gemeinschaftseigentums und optische 
Veränderungen der Anlage etwa aufgrund 
von Anbauten können die Unangemessen-
heit daher regelmäßig nicht begründen. 
Die Errichtung eines Aufzugs ist zwar mit 
Nachteilen verbunden. Diese sollen aber 
nach dem ausdrücklichen Willen des Ge-
setzgebers als Maßnahme zur Barrierere-
duzierung hinzunehmen sein (vgl. BT-
Drucks. 19/18791 S. 25). Dementsprechend 
sind die Platzbeeinträchtigungen, die un-
mittelbar auf der Errichtung eines Aufzugs 
beruhen, für die Beurteilung der Angemes-
senheit bzw. Unangemessenheit unerheb-
lich. 

Individuelle Nachteile können nicht die 

Außenaufzug zur Barriere-Reduzierung als eine privile-
gierte „angemessene“ bauliche Veränderung
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Angemessenheit einer privilegierten bau-
lichen Veränderung beseitigen. 
Es muss sich zudem um Nachteile handeln, 
die unabhängig von der weiteren Entschei-
dung der Wohnungseigentümer über die 
Art und Weise der Bauausführung ein-
schließlich der konkreten baulichen Details 
eintreten und nicht durch bestimmte Be-
dingungen und Auflagen gemäß § 20 Abs. 
2 Satz 2 WEG beseitigt bzw. abgemildert 
werden können. 

Die Angemessenheit einer baulichen Ver-
änderung gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 WEG 
kann nicht wegen einer fehlenden körper-
lichen Behinderung des verlangenden 
Wohnungseigentümers oder einer seiner 
Angehörigen verneint werden.

Praxis-Tipp:
Wer die einfache Mehrheit für sein An-
liegen bekommt, dessen Anspruch wird 
kaum an der fehlenden Angemessenheit 
scheitern.


